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Genehmigungsgebühren (Auszug) 

Die Höhe der Genehmigungsgebühren regelt sich nach der Gebührenordnung (GBO) des Deutschen 

Leichtathletik-Verbandes e.V. (DLV) Die Gebührensätze teilen sich in eine DLV-Gebühr und einen 

Landesverbandsanteil (LV) 

         DLV-Gebühr zzgl LV-Gebühr 

Stadionnahe Verbandsveranstaltungen 

Kreismeisterschaften        20,00 € (FLVW)  

(DLO 6.1.1) 

Bezirksmeisterschaften       20,00 €  9,00 €  

(DLO 6.1.2) 

Landesmeisterschaften       20,00 € (FLVW)  

(DLO 6.1.3, 6.1.4) 

Stadionnahe Offene Veranstaltungen 

Vereinsoffene, kreisoffene Veranstaltungen    20,00 €  9,00 €  

(DLO 6.2.1, 6.2.2) 

Bezirksoffene, landesoffene Veranstaltungen    20,00 €  9,00 €  

(DLO 6.2.3, 6.2.4) 

„Landesoffen Plus“ Veranstaltungen für maximal 2 aneinandergrenzende Landesverbände oder einen 

Landesverband mit einem angrenzenden internationalen Verband. 60,00 €  25,00 €  

(DLO 6.3.5) 

Nationale Veranstaltungen      125,00 € (DLV) 25,00 € (DLV) 

(DLO 6.3.1.1) 

Internationale Veranstaltungen     175,00 € (DLV) 25,00 € (DLV) 

(DLO 6.3.1.2) 

World Athletics Continental Tour Challenger    1.000,00 € (DLV) 1.000,00 € (DLV) 

(DLO 6.3.3.1)   (WRC-Status ist inklusiv) 

Beantragung World Ranking Status (WRC)    50,00 € (DLV) 

(Verbandsveranstaltungen erst ab LV-Meisterschaft, offene Veranstaltungen erst ab Nationale Veranstaltung) 

Stadionferne Veranstaltungen 

Pro Finisher        0,10 €  0,40 €  

Bei Staffeln zählt die/der letzte Teilnehmer*in als Finisher 

(DLO 6.4, 6.5, 6.5.2, 6.5.9) 

 

Diese o.g. Gebühren stellt Ihnen der FLVW in Rechnung.  

Eine Rechnung erhalten Sie nach Durchführung der Veranstaltung. Bitte beachten Sie, dass die Gebühren bereits 

bei Antragstellung fällig werden. Daher sind diese auch bei Absage einer Veranstaltung zu entrichten.  

 
Legende   (FLVW)    Diese Gebühren übernimmt der FLVW 

(DLV)    Diese Gebühren stellt Ihnen der DLV nach Antragstellung auf Genehmigung Ihrer Veranstaltung in Rechnung.  


